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II. Hinweise

Der Einsatz von Megaphonen und Lautsprechern ist ohne

Erlaubnis nicht zul-ässig. Eine Erlaubnis kann nur erteilt
werden, h/enn weder Gefährdungen und Ablenkungen der
Verkehrstellnehmer noch Lärmbelästi-gungen der Anlieger
zu erlvarten si-nd.

Zuwiderhandrungen gegen die vorstehenden Bedingungen und
Auflagen können nach § 56 Abs. 1 des Straßengesetzes al_s
Ordnungswidrigkeit mit ej-ner Getdbuße geahndet werden.

I I f . Rechtsmittelbu.l-ehrung

Gegen diesen Beschej-d ist cier Widerspruch zulässlg.
Der lillderspruch ist innerhalb elnes ltlonats nach Zustellung
dieses Besche-ides schriftlich oder zur l{iederschrift beim
Amt für öffen;liche Ordnung, Freiburg i.Br., Basler Straße 2,
Zimmer 5O1 , ei-nzulegen.

Bei schriftlir:her Einl-egung ist die Frist nur gewahrt,
wenn die Rechr;snittelschrift vor Ablauf der Frist bei
der Behörde eingegangen isto

vorzüglicher Hochachtung
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